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3870/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Dr. Werner Saxinger, MSc, Mag. Markus Koza,  

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 31.01.2024 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 31.01.2024 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz geändert wird 
(Berufskrankheiten-Modernisierungs-Gesetz) 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Hinweis der ParlDion: Gemäß den legistischen 
Richtlinien (leg. RL) ist das nochmalige Anführen des 
Titels nur bei Sammelnovellen notwendig; daher könnte 
dieser Titel mittels eines Abänderungsantrages 
gestrichen werden. 

Änderung des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes 

 

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz – 
ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 200/2023, wird wie folgt 
geändert: 

 

 1. Im § 177 Abs. 1 entfallen der zweite und dritte Satz.  

§ 177. (1) Als Berufskrankheiten gelten die in der 
Anlage 1 zu diesem Bundesgesetz bezeichneten 
Krankheiten unter den dort angeführten 
Voraussetzungen, wenn sie durch Ausübung der die 
Versicherung begründenden Beschäftigung in einem in 
Spalte 3 der Anlage bezeichneten Unternehmen 
verursacht sind. Hautkrankheiten gelten nur dann als 
Berufskrankheiten, wenn und solange sie zur Aufgabe 
schädigender Tätigkeiten zwingen. Dies gilt nicht, wenn 
die Hautkrankheit eine Erscheinungsform einer 
Allgemeinerkrankung ist, die durch Aufnahme einer oder 
mehrerer der in der Anlage 1 angeführten schädigenden 
Stoffe in den Körper verursacht wurde. 

 § 177. (1) Als Berufskrankheiten gelten die in der 
Anlage 1 zu diesem Bundesgesetz bezeichneten 
Krankheiten unter den dort angeführten 
Voraussetzungen, wenn sie durch Ausübung der die 
Versicherung begründenden Beschäftigung in einem in 
Spalte 3 der Anlage bezeichneten Unternehmen 
verursacht sind. Hautkrankheiten gelten nur dann als 
Berufskrankheiten, wenn und solange sie zur Aufgabe 
schädigender Tätigkeiten zwingen. Dies gilt nicht, wenn 
die Hautkrankheit eine Erscheinungsform einer 
Allgemeinerkrankung ist, die durch Aufnahme einer oder 
mehrerer der in der Anlage 1 angeführten schädigenden 
Stoffe in den Körper verursacht wurde. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 31.01.2024 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 31.01.2024 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 2. Im § 363 Abs. 1, 2 und 4 entfällt jeweils die Wortfolge 
„auf einem von diesem aufzulegenden Vordruck“. 

 

§ 363. (1) Die Dienstgeber und die sonstigen 
meldepflichtigen Personen oder Stellen (§§ 33 bis 37, 
39) haben jeden Arbeitsunfall, durch den eine 
unfallversicherte Person getötet oder mehr als drei Tage 
völlig oder teilweise arbeitsunfähig geworden ist, 
längstens binnen fünf Tagen dem zuständigen Träger der 
Unfallversicherung auf einem von diesem aufzulegenden 
Vordruck zu melden. Auf die gleiche Weise haben die 
meldepflichtigen Personen (Stellen) die Berufskrankheit 
eines Unfallversicherten binnen fünf Tagen nach dem 
Beginn der Krankheit (§ 120 Abs. 1 Z 1) dem 
zuständigen Träger der Unfallversicherung zu melden. 
Im Falle einer Arbeitskräfteüberlassung obliegen diese 
Meldepflichten dem/der Beschäftiger/Beschäftigerin 
nach § 3 Abs. 3 des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes. 

 § 363. (1) Die Dienstgeber und die sonstigen 
meldepflichtigen Personen oder Stellen (§§ 33 bis 37, 
39) haben jeden Arbeitsunfall, durch den eine 
unfallversicherte Person getötet oder mehr als drei Tage 
völlig oder teilweise arbeitsunfähig geworden ist, 
längstens binnen fünf Tagen dem zuständigen Träger der 
Unfallversicherung auf einem von diesem aufzulegenden 
Vordruck zu melden. Auf die gleiche Weise haben die 
meldepflichtigen Personen (Stellen) die Berufskrankheit 
eines Unfallversicherten binnen fünf Tagen nach dem 
Beginn der Krankheit (§ 120 Abs. 1 Z 1) dem 
zuständigen Träger der Unfallversicherung zu melden. 
Im Falle einer Arbeitskräfteüberlassung obliegen diese 
Meldepflichten dem/der Beschäftiger/Beschäftigerin 
nach § 3 Abs. 3 des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes. 

(2) Der Arzt/Die Ärztin, der/die bei einer 
versicherten Person Krankheitserscheinungen feststellt, 
die den begründeten Verdacht einer Berufskrankheit 
rechtfertigen, hat diese Feststellung dem zuständigen 
Träger der Unfallversicherung binnen fünf Tagen auf 
einem von diesem aufzulegenden Vordruck zu melden. 
Der Versicherungsträger hat dem Arzt hiefür eine 
Vergütung von 5,81 Euro zu leisten. Ein Arzt, welcher 
der ihm obliegenden Verpflichtung zur Erstattung der 
Meldung nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist, wenn er nicht nach 
anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis zu 
440 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 

 (2) Der Arzt/Die Ärztin, der/die bei einer 
versicherten Person Krankheitserscheinungen feststellt, 
die den begründeten Verdacht einer Berufskrankheit 
rechtfertigen, hat diese Feststellung dem zuständigen 
Träger der Unfallversicherung binnen fünf Tagen auf 
einem von diesem aufzulegenden Vordruck zu melden. 
Der Versicherungsträger hat dem Arzt hiefür eine 
Vergütung von 5,81 Euro zu leisten. Ein Arzt, welcher 
der ihm obliegenden Verpflichtung zur Erstattung der 
Meldung nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist, wenn er nicht nach 
anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis zu 
440 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. 

(4) Die im § 8 Abs. 1 Z 3 lit. h, i und l genannten 
Schulen, Lehranstalten, Universitäten und 
institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen haben 
jeden Unfall im Sinne des § 175 Abs. 4 oder 5 bzw. 

 (4) Die im § 8 Abs. 1 Z 3 lit. h, i und l genannten 
Schulen, Lehranstalten, Universitäten und 
institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen haben 
jeden Unfall im Sinne des § 175 Abs. 4 oder 5 bzw. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 31.01.2024 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 31.01.2024 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
§ 176 Abs. 1 Z 11 oder 12, durch den eine nach § 8 
Abs. 1 Z 3 lit. h, i oder l unfallversicherte Person getötet 
oder körperlich geschädigt worden ist, längstens binnen 
fünf Tagen dem zuständigen Träger der 
Unfallversicherung auf einem von diesem aufzulegenden 
Vordruck zu melden. Auf die gleiche Weise haben die 
meldepflichtigen Stellen die Berufskrankheit eines nach 
§ 8 Abs. 1 Z 3 lit. h, i und l in der Unfallversicherung 
Teilversicherten binnen fünf Tagen nach dem Beginn der 
Krankheit (§ 120 Z 1) dem zuständigen Träger der 
Unfallversicherung zu melden. 

§ 176 Abs. 1 Z 11 oder 12, durch den eine nach § 8 
Abs. 1 Z 3 lit. h, i oder l unfallversicherte Person getötet 
oder körperlich geschädigt worden ist, längstens binnen 
fünf Tagen dem zuständigen Träger der 
Unfallversicherung auf einem von diesem aufzulegenden 
Vordruck zu melden. Auf die gleiche Weise haben die 
meldepflichtigen Stellen die Berufskrankheit eines nach 
§ 8 Abs. 1 Z 3 lit. h, i und l in der Unfallversicherung 
Teilversicherten binnen fünf Tagen nach dem Beginn der 
Krankheit (§ 120 Z 1) dem zuständigen Träger der 
Unfallversicherung zu melden. 

 

 3. § 363 Abs. 5 lautet:  

(5) Die Meldungen nach den Abs. 1, 2 und 4 sind 
auf dem zum Zeitpunkt der Meldung aktuell gültigen 
Formular des Unfallversicherungsträgers zu erstatten. 

„(5) Die Meldungen nach den Abs. 1, 2 und 4 sind 
vorrangig mittels elektronischer Datenfernübertragung, 
jedenfalls aber schriftlich, zu erstatten.“ 

(5) Die Meldungen nach den Abs. 1, 2 und 4 sind 
auf dem zum Zeitpunkt der Meldung aktuell gültigen 
Formular des Unfallversicherungsträgersvorrangig 
mittels elektronischer Datenfernübertragung, 
jedenfalls aber schriftlich, zu erstatten. 

 

Hinweis der ParlDion: Zum Stichtag der Einbringung 
des Antrages enthält das ASVG lediglich Paragraphen 
bis inklusive § 796. 

Der Antrag 3866/A, der ebenfalls am 31.01.2024 im 
Nationalrat eingebracht wurde, sieht eine Erweiterung 
des ASVG um einen neuen § 797 vor. 

4. Nach § 797 wird folgender § 798 samt Überschrift 
angefügt: 

 

 „Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. xxx/2024 

Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. xxx/2024 

 § 798. Die §§ 177 Abs. 1, 363 Abs. 1, 2, 4 und 5 
sowie die Anlage 1 zum ASVG in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2024 treten mit 
1. März 2024 in Kraft und sind auf Versicherungsfälle 
anzuwenden, die ab diesem Zeitpunkt eingetreten sind.“ 

§ 798. Die §§ 177 Abs. 1, 363 Abs. 1, 2, 4 und 5 
sowie die Anlage 1 zum ASVG in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2024 treten mit 
1. März 2024 in Kraft und sind auf 
Versicherungsfälle anzuwenden, die ab diesem 
Zeitpunkt eingetreten sind. 
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https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVII/A/3866
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 31.01.2024 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 31.01.2024 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

Hinweis der ParlDion: 

Grundsätzlich ist die Parlamentsdirektion bemüht, zu 
allen Gesetzesinitiativen der Abgeordneten und des 
Bundesrates Textgegenüberstellungen anzubieten.  

Sollte keine Textgegenüberstellung vorhanden sein, 
liegen die Gründe dafür nicht im Einflussbereich der 
Parlamentsdirektion und stehen z.B. im Zusammenhang 
mit der Änderung von Tabellen. 

5. Die Anlage 1 zum ASVG lautet:  

 „Anlage 1  

 
Liste der Berufskranheiten (§ 177) 

 

 
…“ 
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